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Der Ausgleich der Familienlasten 

Von 

F e r d i n a n d O e t e r - K ö l n 

I n h a l t s v e r z e i c h n i s : 1. Da9 Problem S. 71 — 2. Die menschlichen und 
sachlichen Daten S. 74 — 3. Die historisch-soziologischen Grundlagen S. 77 — 
4. Die Aufgabe: a) Einkommensgestaltung S. 80 — b) Die Neugestaltung der 
Eigentumsverhältnisse S. 87 — c) Kleine soziale Korrekturen S. 92 — 
5. Schlußbetrachtungen S. 95 

1. Das Problem 

Sachlich zutreffende und exakte Vorstellungen vom Vorgang des 
Generationenwechsels sowie vom Wesen der Familie und ihren Funk-
tionen innerhalb der Gesamtgesellschaft sind die unerläßlichen Vor-
aussetzungen für eine sachgerechte Beurteilung der Probleme des Fa-
milienlastenausgleiches (1). Die Außerachtlassung dieser Gesichts-
punkte hat zu einer unvorstellbaren Verwirrung der Anschauungen 
geführt, wobei an Stelle sachlich-wissenschaftlicher Argumente Mut-
maßungen und Emotionen das Feld beherrschen. 

Bei der komplexen Zusammensetzung der Bevölkerungsbewegung 
reicht das dürftige statistische Material nicht aus, um den Genera-
tionenwechsel in allen Einzelheiten überschaubar zu machen. Es bedarf 
daher einiger theoretischer Überlegungen, die aber zur Entkräftung 
der Behauptung ausreichen, daß dem Familienlastenausgleich lediglich 
eine Pseudoethik zugrunde liege, die gebiete, „aus der eigenen Hal-
tung hervorgehende Belastungen auf andere Schultern abzuwälzen66 (2). 

Die Ablösung der Elterngeneration durch die Kindergeneration 
führt aus inneren Zwangsläufigkeiten in jedem Falle, d. h. auch bei 
vollständig rationalem Verhalten und Einbeziehung der Zeugung oder 
Nichtzeugung von Kindern in einen ökonomischen Lebensplan zu einer 
hochgradigen Bevölkerungsverschiebung, weil rund 10 vH aller Ehen 
aus endogenen oder exogenen (umweltbedingten) Ursachen steril sind 

(1) Ferdinand 0 e t e r , Familie und Gesellschaft unter dem Einfluß des In-
dustriekapitalismus. Schmollers Jahrbuch, 77. Jahrg., Fünftes Heft 1957, 
S. 513 ff . 

(2) Hans W i l l g e r o d t , Familienlastenausgleich und Sozialreform, ORDO-
Jahrbuch 1956, S. 27. 
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und weil, wenn auch in wesentlich geringerem Maße, Frauen nach 
der ersten und möglicherweise auch noch nach einer späteren Geburt 
steril werden können. Rechnet man dazu noch die Sterbefälle in den 
ersten zwei bis drei Lebensjahrzehnten, so ergibt sich, daß, sehr vor-
sichtig gerechnet, rund ein Fünftel jedes Geburtenjahrganges für die 
weitere Bevölkerungsentwicklung ausfällt. Bei strikter Innehaltung 
des Zwei-Kinder-Systems müßte dieser in jeder Generation auf-
tretende Verlust in etwa zwei Jahrhunderten zum faktischen Aus-
sterben der betreffenden Bevölkerung führen. Seine Kompensation 
durch kinderreiche Familien ist also eine reine Lebensfrage der Ge-
sellschaft, insbesondere weil es aus irgendwelchen Gründen, deren 
Abstellung ebenso unmöglich wie die der Sterilität sein dürfte, auch 
immer Ein-Kind-Ehen geben wird, für deren Einwirkung auf die Be-
völkerungsentwicklung mit Einschränkung ähnliches wie für die 
sterilen Ehen gilt. Weiterhin hat die moderne Zivilisation trotz der 
vervielfachten äußeren Kontaktmöglichkeiten der Geschlechter für be-
stimmte Menschentypen die Partnerfindung eher erschwert als er-
leichtert, so daß außer jenem Rest, der sich aus der ungleichen Zahl 
von Männern und Frauen ergibt, stets auch noch ein weiterer mehr 
oder minder hoher Prozentsatz unverehelicht bleibt, und schließlich 
gibt es Menschen, die aus mannigfachen angeborenen oder erworbenen 
Ursachen als nicht ehefähig oder nicht mehr ehefähig angesehen wer-
den können und die, wenn sie dennoch heiraten sollten, lediglich die 
bereits heute erschreckend hohe Zahl gescheiterter Ehen vermehren 
würden. 

Wenn also Freudenberg feststellt, daß heute rd. drei Viertel der 
Ehen höchstens zwei Kinder und ein Viertel drei und mehr Kinder 
hat, daß aber in diesem letzten Viertel mehr als die Hälfte aller 
Kinder aufwachsen (3), so handelt es sich hierbei um ein soziolo-
gisches Datum von höchstem Gewicht. Eine exakte weitere Auf-
schlüsselung dieses Datums wäre außerordentlich wünschenswert, sie 
wird aber nur möglich sein, nachdem die Bevölkerungsstatistik ad hoc 
besondere Erhebungen angestellt bzw. ihr Erhebungssystem entspre-
chend erweitert und umgestellt hat. 

Wenn nunmehr kurz auf die gesamtgesellschaftliche Bedeutung 
der Funktionen eingegangen werden soll, die die Familie ausübt, so 
soll damit die hierzu vorhandene umfangreiche Literatur nicht ver-
mehrt, sondern nur das für unsere Überlegungen Unumgängliche kurz 
ins Gedächtnis zurückgerufen werden. 

Wir setzen als selbstverständlich voraus, daß die Familie für ge-
sunde und ausreichende Ernährung und zweckmäßige und gesunde 

(3) Karl F r e u d e n b e r g , Quantitative Betrachtungen des generativen Pro-
zesses, unveröffentlichtes Manuskript. 
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Bekleidung und Schlafgelegenheit der Kinder sorgt, daß sie ihnen 
Gelegenheit zur Entfaltung ihrer körperlichen, geistigen und charakter-
lichen Anlagen bietet (vgl. Grundgesetz der Bundesrepublik) und daß 
die Eltern, vor allem die Mütter, der Pflege, Umsorgung und Er-
ziehung ihrer Kinder genügend Zeit und Aufmerksamkeit widmen und 
das erforderliche Verständnis entgegenbringen; denn nur, wenn diese 
Voraussetzungen voll erfüllt werden, ist Gewähr dafür gegeben, daß 
auch die in die Welt der Erwachsenen nachrückenden Jugendlichen 
für die sie hier erwartenden Aufgaben gerüstet sind. 

Damit dürfte nach heutigen Auffassungen die Aufzählung der ge-
sellschaftlich relevanten Leistungen der Familie für die nachwachsende 
Generation erschöpft sein. 

Dabei wird aber eine Funktion vergessen, die von schicksalhafter 
Bedeutung für die Entwicklung unserer Gesamtkultur ist: Die Auf-
rechterhaltung einer gesunden Eigentumsstruktur innerhalb der Ge-
samtgesellschaft. 

Wir haben an anderer Stelle darauf hingewiesen, daß bis in die 
jüngere und jüngste Vergangenheit hinein auch beim Kinderlosen mit 
dem Vorhandensein .,von Interessen perennierender Personen" (4) ge-
rechnet werden konnte, weil „das Interesse des einzelnen über seinen 
Tod nicht nur faktisch" (4) oft hinausreichte, „sondern auch als dar-
über hinausreichend ein für allemal" (4) gelten konnte und haben 
dann ausführlich begründet, weswegen diese Voraussetzungen heute 
nicht mehr zutreffen; denn, „daß der einzelne die Interessen seiner 
Erben in Betracht zieht, ist keine rein ökonomische Begebenheit 
mehr" (4) und wird es auch dadurch nicht, daß den lebendigen Men-
schen Interessen substituiert werden, „welche Kapital in Betrieben 
verwerten und um dieser Betriebe willen existieren" (4). Infolgedessen 
ist es heute dazu gekommen, daß die Spar- und Besitztriebe von der 
industriellen Produktion selbst in immer kurzfristigere und sich stei-
gernde Genuß- und Konsumbedürfnisse umgewandelt und überall dort 
geradezu abgetötet werden, wo sie nicht in der Sorge für leibliche 
Nachkommen einen festen und unerschütterlichen Halt finden (5). 

Die hierdurch der Kinderfamilie zuwachsenden Aufgaben müssen 
also im Zusammenhang mit den sich aus der Sorge um das personelle 
Wohlergehen der Kinder herleitenden ökonomischen Lasten be-
trachtet werden. Das gleiche gilt schließlich auch noch für die ererbten 
Vermögenswerte kinderloser Personen, die von diesen im Laufe ihres 
Lebens aufgelöst werden. Auch diese müssen irgendwie von Familien 

(4) Max W e h e r , Der Sinn der „Wertfreiheit" der Sozialwissenschaften, in: Max 
Weher, Soziologie, Weltgeschichtliche Analysen, Politik. Stuttgart 1956. S. 154. 

(5) Helmut S c h e l s k y , Wandlungen der deutschen Familie in der Gegen-
wart, 2. Aufl., Stuttgart 1954, S. 154. 
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mit Kindern erworben oder übernommen werden, wenn die Eigen-
tumsstruktur der Gesellschaft nicht zerstört bzw. der Anteil des per-
sonellen Eigentums nicht zugunsten ständig steigender kollektiver 
Vermögensbildung gemindert werden soll. Alle diese Probleme haben 
nichts oder doch nur wenig mit den sozialen Ansprüchen kinder-
reicher Familien zu tun. Sie sind eine Lebens- und Schicksalsfrage 
unserer freien, auf dem Privateigentum aufgebauten Sozialordnung, 
an der sich diese bewähren muß, wenn sie nicht zugrunde gehen will. 

2. Die menschlichen und sachlichen Daten 

Die Probleme des Ausgleiches der Familienlasten wären leichter zu 
lösen, wenn eine irgendwie ins Gewicht fallende positive Korrelation 
zwischen Besitz und Einkommen auf der einen und Kinderzahl auf der 
anderen Seite bestünde. In Wirklichkeit hat aber die historische Inter-
ferenz von „alter" und neuer" Bevölkerungsweise und dem durch 
die Fortschritte von Medizin und Hygiene erzielten Rückgang der 
Sterblichkeit während der ganzen zweiten Hälfte des 19. und auf 
jeden Fall auch im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts zu einer ein-
deutig negativen Korrelation geführt (6). Das rührte daher, daß die 
geistig beweglicheren Schichten der Bevölkerung verhältnismäßig 
schnell mit einer Einschränkung der Kinderzahl reagierten, während 
die minder beweglichen relativ lange damit zögerten. Einsichtige und 
weit.schauende Eugeniker haben daher schon lange die Forderung nach 
bewußter Umgestaltung der sozialen Lebensbedingungen erhoben. 
Diese sollten nach ihrer Ansicht so beschaffen sein, daß dem über-
durchschnittlich Tüchtigen und Strebsamen eine größere Kinderzahl 
PIS Lebenserfüllung wünschenswert gemacht und dem minder Begabten 
die Kleinhaltung; der Familie erleichtert wird (7). Politischer Miß-
brauch hat diese Ideen leider weitgehend diskreditiert, ob-
wohl sie von höchstem sittlichem Verantwortungsbewußtsein diktiert 
waren und auch vom philantrophischen Standpunkt aus zu billigen 
sind (8). 

Wenn nun neuerdings behauptet wird, daß sich spontan eine posi-
tive Korrelation zwischen Einkommen und Kinderzahl anbahne, so 
muß dem entgegengehalten werden, daß das spärliche Untersuchungs-

(6) Fritz L e n z , Menschliche Auslese und Rassenhygiene, München 1932, S. 91 ff . , 
S. 110 und 136 f f . 

(7) Francis G a 11 o n , The possible improvement of the human breed under the 
existing conditions of law and sentiment. The Nature 1901. Zit. nach Lenz, 
a.a.O., S. 323. 
Alfred G r o t j a h n , Soziale Pathologie 1911, Geburtenrückgang und Ge-
burtenregelung im Lichte der individuellen und sozialen Hygiene, 1914, Fritz 
Lenz, a.a.O., S. 317 ff . 

(8) Hans W i l l g e r o d t , a.a.O., S. 134 und 138. 
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material (9), auf das sich diese Behauptung stützt, in keiner Weise zu 
derart weitreichenden Schlußfolgerungen berechtigt. Überhaupt schei-
nen sehr große Unterschiede der Kinderzahl von Beruf zu Beruf zu 
bestehen. Während beispielsweise die Kinderzahlen der Ärzte weit 
über dem Durchschnitt liegen, ist diejenige der Zahnärzte, der Rechts-
anwälte und anderer Angehöriger freier Berufe unterdurchschnitt-
lich (10). Die überdurchschnittlichen Kinderzahlen der mittleren und 
höheren Beamten (11) lassen eine Beziehung zu den an anderen Be-
rufen gemessen relativ hohen Familienzulagen vermuten. Auf jeden 
Fall liegen hier noch zahlreiche Probleme im Dunkeln und bedürfen 
ihrer wissenschaftlichen Klärung. Keinesfalls wird man sich sehr 
weit von der Wahrheit entfernen, wenn man von der Annahme aus-
geht, daß im groben Durchschnitt heute zwischen Kinderzahl einer-
seits, Besitz und Einkommen andererseits keinerlei wesentliche Kor-
relationen bestehen. Man wird also annehmen können, daß auf jedes 
der durch ihre Kinderzahl unterschiedenen vier Viertel der Bevölke-
rung ein ungefähr gleich großer Teil des Volkseinkommens entfällt. 
Da für das Jahr 1954 eine umfangreiche Untersuchung über den Auf-
wand für Kinder in der Bundesrepublik vorliegt (12), sollen die Pro-
bleme, die sich aus einem Ausgleich der Familienlasten ergeben, am 
statistischen Unterlagenmaterial dieses Jahres dargestellt werden. 

Das Volkseinkommen 1954 betrug 112,510 Mrd. DM (12 a). 
Wenn wir für die zahlenmäßige Besetzung der Elterngeneration 

in grober Abrundung annehmen, daß je 25 vH auf Kinderlose, Ein-
kindeltern, Zweikindeltern und Eltern von drei und mehr Kindern 
entfallen, so würde jedem dieser vier Viertel ein Einkommen von je 
28,127 Mrd. DM zuzurechnen sein. Für die zahlenmäßige Besetzung 

(9) H. A c h i n g e r , S. A r c h i n a l , W. B a n g e r t , Reicht der Lohn für 
Kinder? Frankfurt 1952, S. 61. Demgegenüber kommt K. V. Müller in einer 
erst nach Abschluß dieser Arbeit erschienenen Untersuchung zu folgendem Er-
gebnis: „Abgesehen von der zahlenmäßig schmalen Oberschicht ( = 3,7 °/o), die 
eine bemerkenswert erfreuliche Nachwuchsstärke zeigt, ist die Nachwuchs-
intensität indirekt proportional der Höhe der Sozialschicht." Prof. Dr. K. Val. 
Müller, Soziale Unterschiede der Aufwuchsrate in Deutschland, in der Fest-
schrift für Prof. Dr. Corrado Gini. Rom, hrsg. von Vittorio Castellano. 

(10) Jahresbericht der Familienausgleichskassen bei der Berufsgenossenschaft für 
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege und der Verwaltungs-Berufsgenossen-
schaft. 

(11) Die ehelich Geborenen in Bayern nach dem Beruf des Vaters. Bayern in 
Zahlen, 1952. 
Repräsentativerhebung des Hessischen Statistischen Landesamtes über die be-
schäftigten Beamten, Angestellten und Arbeiter im öffentlichen Dienst, 1950. 

(12) Arnd J e s s e n , Der Aufwand für Kinder in der Bundesrepublik im Jahre 
1954. Familie und Sozialreform, Schriften der Gesellschaft für Sozialen Fort-
schritt, Band 4, S. 83 ff . 

(12a) Statistisches Jahrbuch der Bundesrepublik Deutschland 1956. 
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der Kindergeneration ergibt sich, daß 16 vH Einzelkinder, 32 vH Zu-
zweitgeschwister und 52 vH Personen mit mehreren Geschwistern 
sind, die also jeweils einem Viertel der Erwachsenenbevölkerung zu-
zurechnen sind. 

Der Aufwand für Kinder in der Bundesrepublik Deutschland ist 
von Jessen (12) für das Jahr 1954 mit 19,4 Mrd. DM beziffert worden. 
Nach seinen Berechnungen betrug die Zahl der Kinder und der in 
Ausbildung befindlichen Jugendlichen rd. 13 Mill. Fast ein Viertel da-
von, nämlich 3,5 Mill. Kinder, lebten ausschließlich oder vorwiegend 
von der öffentlichen Hand, die hierfür 1,4 Mrd. DM aufwendete; 
außerdem leistete die öffentliche Hand 2,3 Mrd. DM Zuschüsse für 
das Schulwesen und 0,3 Mrd. DM für Jugendpflege. Schließlich wurden 
von hier 0,6 Mrd. DM an Kinderzulagen gezahlt und 0,8 Mrd. DM 
Steuerermäßigungen gegeben, so daß sich die öffentliche Hand mit 
insgesamt 5,4 Mrd. DM an den Aufwendungen für die nachwachsende 
Generation beteiligte. Jedes der oben genannten vier Viertel der er-
wachsenen Bevölkerung leistete also einen Beitrag von rund 1,35 Mil-
liarden DM. 

Den 5,4 Mrd. DM Aufwendungen der öffentlichen Hand stehen 
nach Jessen 14 Mrd. DM Leistungen der verdienenden Ernährer gegen-
über. Diese gliedern sich in 4 Mrd. DM Nettoausgaben und rd. 10 Mrd. 
DM Gegenwert der unbezahlten Mütterarbeit auf. Da Jessen den 
schichtenspezifisch höheren Lebensaufwand unberücksichtigt gelassen 
und auch für die höheren Gesellschaftsschichten nur Pauschalbeträge 
zugrunde gelegt hat, die aus Haushaltsrechnungen bei relativ niedri-
gem Einkommen gewonnen wurden, ist anzunehmen, daß der für 
Nettoausgaben angegebene Betrag von 4 Mrd. DM bei weitem nicht 
ausreicht. Das geht schon daraus hervor, daß die Kinder und die in 
Ausbildung befindlichen Jugendlichen über ein Viertel der Gesamt-
bevölkerung ausmachen. 

Wenn Jessen die unbezahlte Arbeit der Mütter mit 10 Mrd. DM 
ansetzt, so liegt hier der Einwand des Ökonomismus nahe. Dem ist 
entgegen zu halten, daß Jessen bei der Berechnung des Wertes der 
Mütterarbeit sehr vorsichtig verfahren ist und sowohl was die Zeit, 
wie auch was die Höhe des fiktiven Lohnsatzes anbelangt, Minimal-
größen zugrunde gelegt hat. Infolgedessen kann er mit Recht geltend 
machen, daß Frauen, die nicht durch Mütterpflichten gebunden sind, 
heute ihre Arbeitskraft in der Regel wirtschaftlich zu nutzen pflegen 
und mit vergleichbaren Leistungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
ein Mehrfaches der Summe verdienen, die als Wert der unbezahlten 
Mütterarbeit in Ansatz gebracht wurde. Der Unterschied zur Mütter-
arbeit besteht lediglich darin, daß den auf dem Arbeitsmarkt er-
brachten Leistungen Ansprüche auf entsprechende Teile des Sozial-
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Produktes gegenüber stehen, während der Mütterarbeit ein materieller 
Lohn versagt bleibt. 

Eine Aufgliederung der mit 14 Mrd. DM also sicher weitaus zu 
niedrig bezifferten Leistung der verdienenden Ernährer auf die vier 
Bevölkerungsviertel ergibt für das Viertel der Einkindehen, in denen 
nur etwa 16 vH aller Kinder aufwachsen, 2,24 Mrd. DM, für das der 
Familien mit zwei Kindern 4,48 Mrd. DM und für das mit drei und 
mehr Kindern 7,28 Mrd. DM. 

In etwa gleicher Weise müßten sich, wenn die personale Eigen-
tumsstruktur der Gesamtgesellschaft nicht zerstört werden soll, nun 
aber auch die Investitionen und die von kinderlosen Personen auf-
gelösten ererbten Vermögenswerte auf jene drei Viertel der Bevölke-
rung verteilen. 

Der Gesamtwert der Investitionen belief sich im Jahre 1954 auf 
24,477 Mrd. DM (12 a), von denen also rd. 3,916 Mrd. DM in den Be-
sitz der Ein-Kind-Familien, 7,832 Mrd. DM in den der Zwei-Kinder-
Familien und 12,728 Mrd. DM in den der Familien mit drei und mehr 
Kindern hätten übergehen müssen. Auf eine zahlenmäßige Aufgliede-
rung der aus Vermögensauflösungen kinderloser Personen resultie-
renden Bewegungen kann um so eher verzichtet werden, als wir uns 
jetzt bereits stark im Hypothetischen bewegen, womit allerdings we-
niger das Problem des Ausgleichs der Familienlasten gemeint sein 
kann, als vielmehr die Grundlagen unseres Wirtschaftssystems, das 
auf der stillschweigenden Voraussetzung beruht, daß alle die hier ge-
nannten Vorgänge spontan abliefen und sich zu einem harmonischen 
Gesamtergebnis vereinigten. 

3. Die historisch-soziologischen Grundlagen 

Historisch läßt sich der Ausgleich der Familienlasten als ein In-
strument zur Wiederherstellung jener verlorengegangenen Integration 
von Wirtschafts- und Bevölkerungsweise betrachten, auf der das Ge-
bäude unserer Gesamtkultur errichtet wurde. Unter diesem Gesichts-
punkt könnte man geradezu die besondere Art, in der in unserer 
Kultur bis zum Beginn des modernen Industrialismus Wirtschafts- und 
Bevölkerungsweise miteinander verzahnt waren (13), als eine spezi-
fische Form des Ausgleiches der Familienlasten bezeichnen. Sie grün-
dete darauf, daß „Hausvater" und „Hausmutter46 gegenüber der ge-
samten übrigen Bevölkerung privilegiert waren; denn das wesentlichste 
Merkmal unseres vorindustriellen Sozialsystems bestand darin, daß, 

(13) Gerhard M a c k e n r o t h , Bevölkerungslehre, Berlin-Göttingen-Heidelberg 
1953, S. 424 ff.; Werner S o m b a r t , Die deutsche Volkswirtschaft im 
19. Jahrhundert. 7. Aufl., 1927, S. 44 ff.; Otto B r u n n e r , Neue Wege der 
Sozialgeschichte, Göttingen, 1956, S. 33 ff. und 62 ff. 
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gleich auf welcher Stufe der sozialen Pyramide einer stand, immer 
nur der Besitz oder der Erwerb einer sog. Stelle zur selbständigen 
Berufsausübung und damit auch zur Eheschließung berechtigte und 
daß die Zahl dieser Stellen begrenzt war. Auf diese Weise blieb 
immer ein mehr oder minder großer Teil der Bevölkerung unselb-
ständig, mußte „seine Füße unter einen fremden Tisch stecken" und 
„fremdes Brot essen" und war gleichzeitig zur Ehelosigkeit verurteilt. 
Er konnte weder über eigenen Besitz verfügen noch die damit ver-
bundenen Rechte ausüben und war bei den relativ strengen Sitten der 
Vergangenheit im allgemeinen auch zu sexueller Enthaltsamkeit 
verurteilt. 

Wer heute rückblickend glaubt, diesen Zustand als Zeichen feu-
daler Ungerechtfertigkeit verurteilen zu müssen, wie das selbst in 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen geschieht (14), vergißt, daß zur 
gleichen Zeit in anderen Kulturen wesentlich härtere Formen des 
sozialen Zwanges und des Zwangszölibates bestanden haben, wobei es 
vielfach üblich war, daß die Machthaber über einen großen Teil der 
Frauen wie über Sachgüter verfügten. Dieser allgemeinen Form des 
Feudalismus gegenüber muß die bereits in vorkarolingischer Zeit im 
fränkischen Kernraum zwischen Rhein und Loire ausgebildete Son-
derform (15), die den Heiratskonsens vom Nachweis einer „Nahrung" 
abhängig machte, im übrigen aber auch der Frau weitgehend perso-
nale Rechte einräumte, als außerordentlich human und fortschrittlich 
bezeichnet werden. Sie breitete sich im Laufe der nächsten Jahr-
hunderte über den ganzen Bereich des deutschen Siedlungsraumes aus 
und prägte nicht nur das mittelalterliche Bauerntum, sondern auch 
Wesen und Sozialverfassung der Städte (15). Mit unwesentlichen Ab-
weichungen hielt sie sich bis zu den Wirren der französischen Revo-
lution. Erst seit dieser Zeit wurden die Sonderrechte der Familie 
Schritt für Schritt abgebaut und schließlich unter dem Druck der 
neuen politischen Ideen einem allgemeinen Fortschrittsglauben ge-
opfert. Es gehört zu den Paradoxien der Geschichte, daß gerade unter 
den Parolen der Freiheit, Gleichheit und der Brüderlichkeit Schleusen 
geöffnet wurden, die bis dahin der Verbreitung des Massenelends 
wirksam Einhalt geboten hatten. 

Die Folgen zeigten sich bald, wurden aber in ihrem Zusammen-
hang nicht erkannt. Vielmehr bemühte man sich, die neu entstandene 
soziale Frage ein volles Jahrhundert lang mit Maßnahmen anzugehen, 
die vorwiegend am individuellen Notstand orientiert waren. Geradezu 
typisch hierfür ist die ursprüngliche Konstruktion der deutschen 

(14) Hans W i 11 g e r o d t , a.a.O., Fußnote 35, S. 145. 
(15) Otto B r u n n e r , a.a.O., S. 64 f f . 
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Sozialversicherung (16). Aber trotz immer wiederholter Versuche, ein 
klares und eindeutiges System von Rechtsansprüchen aufgrund indi-
vidueller Vorleistungen zu schaffen, wurde sie schließlich immer mehr 
zu Maßnahmen gedrängt, die eine Sicherung der Gesamtfamilie des 
Sozialversicherten zum Ziel und Inhalt haben (17). Das strenge Ver-
sicherungsprinzip ist auf diese Weise nahezu vollständig zu Fall 
gekommen. 

Vor allem gilt das für die sozialen Rentenversicherungen, die bei 
von der Familiengröße unabhängigen Beitragssätzen Ehefrauen- und 
Kinderzuschläge sowie Witwen- und Waisenrenten gewähren (17). Es 
gilt weiterhin für die soziale Krankenversicherung, die ebenfalls für 
gleiche Beitragsleistungen Familienhilfe gewährt, deren Leistungen 
sich immer mehr an die der Mitglieder angenähert haben und sich 
gegenwärtig kaum noch von diesen unterscheiden (17). Daß trotzdem 
die bestehende Regelung noch manche Lücken offen und die Situation 
der sozial betreuten Familien in mancher Beziehung zu wünschen 
übrig läßt, ist aufgrund der nicht zur Ruhe kommenden Diskussion 
zumindest als wahrscheinlich anzunehmen (18). 

Auch die Aufbesserung von Löhnen und Gehältern durch Kinder-
und Familienzulagen ist seit langem Gegenstand sozialpolitischer Be-
mühungen (19). Ob die in der zweiten Legislaturperiode des Deut-
schen Bundestages beschlossenen Kindergeldgesetze die in sie ge-
setzten Erwartungen erfüllen oder ob die Kritiker recht behalten 
werden, die sich noch mehr als an der mangelnden Systematik an dem 
großen materiellen Abstand der Leistungen von denen der Beamten 
und der öffentlichen Bediensteten stoßen, ist gleichfalls eine offene 
Frage. Ganz besondere Beachtung verdient weiterhin die Situation 
der Familien, die, eingekeilt zwischen die großen Blöcke der Arbeit-
geber und Arbeitnehmer, weder die Vorteile des Kapitalbesitzes für 
sich zu buchen vermögen, noch an den Familienvergünstigungen teil-
haben, die den Sozialversicherten zustehen. Dadurch sind sie den 
Wechselfällen des Lebens teilweise in weit stärkerem Maße ausgesetzt 
als die letzteren. Hierfür bieten auch die Kinderermäßigungen bei der 

(16) Ludwig H e y d e , Abriß der Sozialpolitik, 10. Aufl., Heidelberg 1953, S. 43 ff., 
S. 45 ff. 

(17) Reinhold M e l a s , Die Berücksichtigung des Familienfaktors bei der Fest-
stellung der Sozialversicherungsleistungen, in: Soziale Sicherheit, hrsg. vom 
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. Wien Nr. 6, 
1953, S. 182 ff. 

(18) Heinrich B r a u n , Wird die heutige Regelung der sozialen Hilfe in Sozial-
versicherung, Versorgung und Fürsorge der Familie gerecht? Familie und 
Sozialreform, a.a.O., S. 47 ff. 

(19) Arnd J e s s e n , Was kostet Dein Kind? Berlin 1937. Bundesrats- und Bun-
destagsdrucksachen seit 1949. 
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Einkommensteuer keinen Ersatz, die bisher günstigenfalls etwa ein 
Viertel bis ein Drittel der laufenden Aufwendungen für Kinder zu 
decken vermögen. Ganz allgemein läßt sich sagen, daß die Situation 
der Familie völlig unbefriedigend ist. Nicht genug damit, ist sie aber 
auch in höchstem Maße unübersichtlich und verworren. 

4. Die Aufgabe 

Nach dem Stand, den die Technik der Konzeptionsverhütung heute 
erreicht hat, wäre es theoretisch denkbar, daß bei entsprechend wei-
terer Ausbreitung zweckrationaler Verhaltensweisen keine Frau mehr 
als zwei Kinder gebiert. Unter der Annahme, daß es gleichzeitig ge-
länge, Ehelosigkeit und Kinderlosigkeit auf das soziologisch und phy-
siologisch mögliche Mindestmaß zu senken, und daß der Prozentsatz 
der Frauen, die nur ein Kind gebären, nicht weiter ansteigt, würde 
in diesem Falle jede Kindergeneration um etwa ein Drittel kleiner 
als die Elterngeneration sein. Bereits die sechste Generation würde 
auf weniger als ein Achtel der Ausgang&generation, nämlich 13,2 vH 
zusammenschrumpfen. Dieses Ergebnis würde bei einem hoch ange-
setzten Generationenabstand von 30 Jahren nur 180 Jahre auf sich 
warten lassen. Das Zahlenbeispiel zeigt in aller Eindeutigkeit, daß 
nur die Familien mit mehr als zwei Kindern ein Volk zu erhalten 
vermögen. 

Wenn nun aber gleichzeitig feststeht, daß unser Sozialsystem die 
Familie mit drei und mehr Kindern in die Besitzlosigkeit abdrängt 
und, wie an anderer Stelle statistisch belegt werden konnte, auch die 
sozialen Entwicklungs- und Aufstiegschancen der Kinder erheblich be-
einträchtigt (20), so liegt hier ein offenbarer Notstand vor, den zu 
beheben im Interesse der Allgemeinheit liegt und als Akt staatspoli-
tischer Klugheit betrachtet werden muß. 

a) E i n k o m m e n s g e s t a l t u n g 

Für eine familiensoziologisch befriedigende Einkommensgestaltung 
bieten sich grundsätzlich zwei Wege an, nämlich einmal die Subventio-
nierung der Kinderfamilie durch Beihilfen und zum andern ihre Ent-
lastung von Steuern und Abgaben. Der erste Weg ist mit dem großen 
Nachteil aller Subventionen, der Minderung der Eigenverantwortlich-
keit, verbunden; denn es ist nicht ausgeschlossen, daß bestimmte Be-
völkerungskreise im Vertrauen auf die Hilfe der Allgemeinheit Hem-
mungen ablegen, die sie bisher auf den Weg einer verantwortlichen 
Beschränkung der Kinderzahl gewiesen haben. Dafür, daß Kinder-
beihilfen durchaus den Charakter von „Zeugungsprämien" annehmen 

(20) Ferdinand O e t e r , a.a.O., S. 533 f. 
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können, daß sogar Menschen, denen das Arbeitsethos fehlt, ihre ganze 
Lebensführung auf den Bezug von Familien- und Kinderbeihilfen ein-
zustellen vermögen, lassen sich genügend Beispiele beibringen. So soll 
es in Frankreich, dem in der Subventionierung der Familie führenden 
europäischen Land, ein regelrechtes Rentnertum auf der Grundlage 
von Familienbeihilfen geben. 

Es sollte also alles geschehen, was es ermöglicht, die Wirtschafts-
basis einer Familie auf die Eigenleistung abzustellen und lediglich zu 
verhindern, daß die Entfaltung dieser Eigenleistung durch Maßnahmen 
der öffentlichen Hand behindert wird. Eine solche Behinderung muß 
vor allem darin erblickt werden, daß die öffentliche Hand ihr Steuer-
und Abgabensystem auf falschen, die Familie benachteiligenden Ge-
sichtspunkten errichtet hat. Vor allem geht sie bei der Beurteilung 
der persönlichen Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen davon aus, 
daß die Familie eine private Institution oder gar eine „private Ver-
anstaltung46 (21) sei, deren Lasten bei der Beurteilung der steuer-
lichen Leistungsfähigkeit nur geringe Bedeutung beigemessen 
zu werden brauche. 

Nachdem die neuere Soziologie inzwischen den Beweis erbracht 
hat, daß die Familie nicht Ergebnis, sondern Grundlage unserer ge-
samten Kultur ist (22), läßt sich diese Auffassung nicht mehr halten. 
Vielmehr ist die Schlußfolgerung zwingend, daß die sozialen Leistun-
gen, die die Familie durch das Aufziehen ihrer Kinder vollbringt, 
gegenüber dem Gesamt der Steuern und Abgaben, die an die Ein-
richtungen der öffentlichen Hand entrichtet werden, voll kompensa-
tionsfähig sein müssen (23). 

Die Schwierigkeiten, die sich hier ergeben, liegen in der Ver-
worrenheit des historisch nach dem Gesetz des geringsten Wider-
standes als Wildwuchs entstandenen Steuer- und Abgabensystems (23). 
Sie lassen sich nur dadurch überwinden, daß an die Stelle zahlloser 
ungerechtfertigter Sachbezogenheiten eine straffe Bezogenheit auf den 
Grundsatz der persönlichen Leistungsfähigkeit tritt. 

Das ist ohne weiteres bei der Einkommen- und Lohnsteuer mög-
lich. Voraussetzung ist allerdings, daß diese Steuer wieder zum Rück-
grat der öffentlichen Finanzgebarung gemacht wird, wie dies bereits 
einmal unter Johannes von Miquel der Fall war. Dazu müßten ledig-
lich die seinerzeit aufgestellten und inwischen von der soziologischen 

(21) W i l l g e r o d t , a.a.O. 
(22) Otto Heinrich v. d. G a b l e n t z , Lebensgruppen erster Ordnung; Friedrich 

August Freiherr v. d. H e y d t e , Formen der Gesamtgliederung und Ord-
nung der Gesellschaft, beide in: Handbuch der Soziologie, hrsg. von Werner 
Ziegenfuß, II. Band, Stuttgart 1956. 

(23) Ferdinand O e t e r , Familienpolitik, Stuttgart 1954, S. 105 ff. 

Schmollers Jahrbuch 7 8 , 2 6 
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Entwicklung völlig überholten Bestimmungen über die persönliche 
Leistungsfähigkeit sorgfältig überarbeitet und gewissenhaft der gegen-
wärtigen Situation angepaßt werden. Das ist um so notwendiger, als 
die bisherigen Änderungen dieser Bestimmungen größtenteils rein 
formaler Natur waren, wodurch die Einkommen- und Lohnsteuer weit-
gehend den Charakter einer staatstragenden gerechten Steuer ein-
gebüßt und gegenüber der indirekten Besteuerung, vor allem gegen-
über der Umsatzsteuer, ihren Vorrang verloren hat 

Gelingt es, worauf aufgrund der umfassenden neueren soziolo-
gischen Erkenntnisse kein Zweifel bestehen kann, eine echte, an der 
persönlichen Leistungsfähigkeit orientierte Bemessungsgrundlage zu 
schaffen, so ist es auch ohne weiteres möglich, das allgemeine Niveau 
dieser beiden Steuern systematisch anzuheben. Auf jeden Fall schei-
nen die Schwierigkeiten, die dem entgegenstehen und die im wesent-
lichen auf psychologischem Gebiet liegen, ganz erheblich überschätzt 
zu werden. Nachdem sich am Beispiel der Rentenreform gezeigt hat, 
daß die als notwendig und gerecht empfundenen Erhöhungen der Bei-
tragssätze kaum auf Widerstand stoßen, ist auch für eine sinnvolle 
Reform der persönlichen Steuern ähnliches zu erwarten. 

Wenn man zu einer familiensoziologisch einigermaßen befriedigen-
den Differenzierung der Steuersätze kommen will, ist es erforderlich, 
die Steuer des Unverheirateten um durchschnittlich 20 vH seines 
gegenwärtigen Nettoeinkommens zu erhöhen und die Kinderermäßi-
gung auf einen Betrag festzusetzen, der in den unteren Einkommens-
schichten bei 15 vH des dann dem Unverheirateten bleibenden Netto-
einkommens liegt. In degressiver Kurve könnten die Kinderermäßi-
gungen bei einem Jahrseinkommen von etwa 100 000 DM bis auf 
5 vH des Ledigeneinkommens gesenkt werden und bei höherem Ein-
kommen bei diesem Festbetrag bleiben. Falls, wie anzunehmen ist, 
das Aufkommen der beiden Steuerarten bei einem solchen Tarif sich 
erheblich vergrößern sollte, wären damit die Voraussetzungen für eine 
grundlegende Steuerreform gegeben. Dabei könnten vor allem die 
kleinen Steuern gänzlich beseitigt und die den Massenkonsum be-
lastenden Steuern wesentlich gesenkt werden. Außerdem wäre auf 
diese Weise auch in den unteren Einkommensschichten eine Koordi-
nierung der Steuergesetze mit den Kindergeldgesetzen erreicht, die 
bekanntlich Beihilfen erst vom dritten Kind an vorsehen, so daß jetzt 
zwischen beiden eine breite Lücke klafft, die vor allem Familien mit 
kleinerem Einkommen hart trifft. 

Sollte sich dieser Weg, der hier natürlich nur in ganz groben Um-
rissen angedeutet werden konnte, als ungangbar erweisen, weil sich 
keine parlamentarische Mehrheit findet, die die Verantwortung dafür 
übernimmt, so bleibt als Ausweg nur die Einführung einer „nega-
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tiven" Steuer. Das bedeutet, daß die Kinderermäßigungen in ihrer 
Höhe ebenfalls auf das nach Abzug der Einkommen- bzw. Lohnsteuer 
verbleibende Nettoeinkommen des Ledigen bezogen werden, daß aber 
in den Fällen, wo die Höhe der Ermäßigungsbeträge die Steuerschuld 
des Pflichtigen überschreitet, der Differenzbetrag ausgezahlt wird. 

Der familiensoziologische Effekt einer solchen Regelung könnte 
ohne weiteres der des ersten Vorschlages entsprechen. Lediglich die 
immer wieder mit Recht geforderte Vereinfachung des Steuerrechts 
und eine wirkliche Transparenz der öffentlichen Finanzgebarung 
wäre auf diesem Wege nicht in der gleichen klaren Weise wie nach 
dem ersten Vorschlag zu erreichen. Durch die Auszahlung negativer 
Steuerbeträge wäre allerdings auch die bisherige Kindergeldgesetz-
gebung der Bundesrepublik nicht mehr erforderlich. Sie wäre zweck-
mäßigerweise durch die neue Regelung ganz abzulösen, zumal die 
Zweigleisigkeit der derzeitigen Regelung — Steuerermäßigung über 
die Einkommen- und Lohnsteuer, Kindergeld über die Familienaus-
gleichskassen — einer wirklich stichhaltigen Begründung entbehrt. Die 
Tatsache, daß in einem großen Teil der nichtkommunistischen Staaten 
Familienausgleichskassen bestehen, sollte nicht vor dem Versuch einer 
wirklich klaren und einfachen neuen Lösung zurückschrecken lassen. 
Audi der häufig erhobene Einwand, daß die Familie durch eine um-
fassende und einheitliche Regelung vom Staat abhängig werde, ent-
behrt der Stichhaltigkeit. In Wirklichkeit können die Familien dadurch 
nicht in größere Abhängigkeit vom Staat geraten als jeder andere 
Staatsbürger, der aus irgendeinem Grunde steuerliche Vergünstigun-
gen in Anspruch nimmt. 

Ein neues schwerwiegendes Problem ist durch das Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts vom 17. Januar 1957 über die Ehegatten-
besteuerung entstanden (24). Durch dieses Urteil wird die Position 
derjenigen erheblich verstärkt, die für die Einführung des sog. Split-
ting nach US-amerikanischem Vorbild eintreten. Dieses besteht darin, 
daß das zusammengefaßte Gesamteinkommen beider Ehegatten nach 
Abzug von Freibeträgen und Sonderausgaben halbiert und die beiden 
gleichen Hälften nach dem Ledigentarif versteuert werden. Dadurch 
kommt die Steuerprogression in weit geringerem Maße zur Geltung 
als bisher. Gleichzeitig werden aber dadurch gravierende soziologische 
Momente völlig durch formaljuristische verdrängt oder doch verdeckt. 
Richtig ist, daß die moderne Ehe in der Regel auf gleichberechtigter 
Zusammenarbeit der Ehegatten beruht und daß der Arbeitsertrag der 
Ehefrau nicht durch diskriminierende steuerliche Maßnahmen ge-
schmälert werden darf. Dagegen ist eine wesentliche steuerliche Ent-
lastung aufgrund der Eheschließung nicht gerechtfertigt, weil bereits 

(24) Bundessteuerblatt, Ausgabe B, Nr. 9, 7. Jahrgang, S. 193 f f . 
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durch das Zusammenleben und durch die — gleichgültig in welcher 
Form erfolgende — Zusammenarbeit der Ehepartner ein wirtschaft-
licher Vorteil gegenüber dem Alleinstehenden gegeben ist und eine 
wirtschaftliche Belastung erst dadurch entsteht, daß aus der Ehe 
Kinder hervorgehen und unterhalten werden müssen. Nur Kinder 
belasten das Einkommen der Ehegatten und ihre wirtschaftliche Lei-
stungsfähigkeit. Das ist sogar in progressiver Weise der Fall, weil 
jedes Kind den vorhandenen wirtschaftlichen Spielraum erneut 
einengt. 

Bereits in der derzeitigen Steuergesetzgebung sind nun aber mit 
dem juristischen Tatbestand „Ehe" teilweise weit größere steuerliche 
Vorteile als mit dem sozialen Tatbestand „wirtschaftliche Leistungen 
für Kinder" verbunden. Das hat Mackenroth zu dem Vorschlag ver-
anlaßt, die Förderung der Ehe auf die Beseitigung aller diskriminie-
renden Bestimmungen der Ehegattenbesteuerung zu beschränken, die 
eigentlichen Steuervergünstigungen dagegen den Kindern vorzu-
behalten (25). 

Statt dessen müßte das durch das Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts in den Brennpunkt der Diskussion gerückte Splitting, das 
übrigens in den USA nur eingeführt wurde, weil eine durch die unter-
schiedliche Gesetzgebung der einzelnen Bundesstaaten bedingte unter-
schiedliche Handhabung der Steuergesetze zu Ungleichheiten in der 
steuerlichen Belastung geführt hatte (26), zwangsläufig die ungerecht-
fertigten steuerlichen Vorteile kinderloser Ehen noch erheblich ver-
größern. Wenn nicht der Steuertarif und das System der Freibeträge 
usw. grundsätzlich umgestaltet werden, sind auch, wie Pehl (26) nach-
gewiesen hat, mit dem Splitting noch eine Reihe weiterer schwer-
wiegender Nachteile verbunden, u. a. führt es zu außerordentlichen 
Ungleichheiten in der Behandlung der verschiedenen Einkommens-
gruppen. In den unteren Einkommensstufen würde es dabei sogar zu 
einer absolut stärkeren Steuerbelastung kommen, während die Steuern 
der mittleren und vor allem der oberen Einkommensstufen erheblich 
sinken würden. Nach Berechnungen Pehls würde die Steuerermäßi-
gung eines kinderlos Verheirateten mit 100 000 DM Einkommen, die 
bei der bisherigen Gewährung eines Freibetrages 720 DM beträgt, 
auf 5897 DM ansteigen und damit das 22fache derjenigen eines kin-
derlos Verheirateten mit 5000 DM Einkommen betragen, während 
beide Ermäßigungsbeträge jetzt im Verhältnis von 1 : 2,52 zueinander 
stehen« 

(25) Gerhard M a c k e n r o t h , Familienpolitik in der Steuerreform, in: Sozialer 
Fortschritt, Berlin 1953, S. 59. 

(26) Günther P e h l , „Veredeltes Splitting" als künftige Grundlage der Ehe-
gattenbesteuerung, WWI Mitteilungen 9, September 1957, S. 206 f f . 
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Die Steuersenkung der kinderlosen Ehepaare erfolgt ausschließlich 
zu Lasten der Ehepaare mit Kindern; denn der Abstand in der tarif-
lichen Belastung zwischen Ledigen und Verheirateten würde zu-
nehmen, zwischen Verheirateten ohne Kinder und solchen mit Kin-
dern dagegen in entsprechendem Maße abnehmen. Selbst in hohen 
Einkommensstufen würden die Kinderermäßigungen auf Jahresbeträge 
von wenigen hundert D-Mark schrumpfen. Das Splitting begünstigt also 
in erster Linie die kinderlosen Ehepaare, und zwar vor allem solche 
in hohen und sehr hohen Einkommensstufen. Dabei wird auch der 
Abstand der kinderlos Verheirateten gegenüber den Unverheirateten 
teilweise so stark, daß diese Begünstigung nach Ansicht Pehls und des 
Wirtschaftswissenschaftlichen Institutes der Gewerkschaften gegen das 
Gleichheitsprinzip des Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes verstößt (26). 

Derartige Ungleichheiten müßten sich noch verstärken, wenn, wie 
vonseiten des Bundesfinanzministeriums und der Länderfinanzmini-
sterien vorgeschlagen wird, dem progressiven Tarif eine breite propor-
tionale Eingangsstufe vorgeschaltet und der progressive Teil des Ta-
rifes dadurch noch enger zusammengedrängt werden würde. 

Die Vorschaltung einer breiten proportionalen Eingangsstufe vor 
den Progressivtarif wird vor allem mit verwaltungsmäßigen Gesichts-
punkten begründet. Es heißt, daß bei progressiver Tarifgestaltung und 
Splitting prinzipiell veranlagt werden müsse, wenn lohnsteuerpflich-
tige Ehegatten getrennt besteuert werden. Ein Progressivtarif für die 
unteren und mittleren Einkommensstufen müsse also zu einer unge-
heuren Verwaltungsaufblähung führen, die nur durch eine breite pro-
portionale Eingangsstufe vermieden werden könne, denn für alle in 
diese Eingangsstufe fallenden Einkommen erübrigt sich dann die 
Veranlagung. 

Ein nahezu gleicher Effekt, nur ohne die mit dem Proportional-
tarif verbundenen Härten und sozialen Ungerechtigkeiten läßt sich 
aber auch erzielen, wenn die Eingangsstufe nicht proportional, sondern 
besonders scharf progressiv verläuft und dabei von vornherein wahl-
weise das Einkommen des einen Ehegatten gesplittet, das des zweiten 
nach Ledigentarif versteuert wird. Der Tarif muß, um den an ihn zu 
stellenden Anforderungen zu entsprechen, eine einwandfrei gleich-
förmig verzögerte Progression gewährleisten, wie dies von Wolkers-
dorf und Pehl (27) vorgeschlagen worden ist, gegebenenfalls müßte 
durch Variation der von beiden Autoren entwickelten Formel der 
Anstieg der Eingangsstufe noch etwas verschärft werden. Dadurch 
würde sich erreichen lassen, daß bei Zusammenveranlagung in der 
Regel Steuersätze wirksam werden, die zu einer höheren Steuerlast 

(27) Lorenz W o l k e r s d o r f und Günther P e h l , Ein Tarifvorschlag des WWI, 
WWI Mitteilungen 6, Juni 1954, S. 131 f f . 
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als bei getrennter Besteuerung führen. Dadurch würde sich der Kreis 
derjenigen, die an Zusammenveranlagung interessiert sein könnten, 
ganz erheblich verkleinern. Angesichts der schwerwiegenden sozialen 
Nachteile des Proportionaltarifs, insbesondere der damit verbundenen 
ungleichmäßigen Belastung, die, wie bereits erwähnt, auch verfassungs-
mäßig nicht unbedenklich ist, müßten aber gegebenenfalls selbst ge-
wisse Verwaltungserschwerungen in Kauf genommen werden. 

Bei einem dem Vorschlag entsprechenden Tarif wird auch die Er-
höhung der Freibeträge für Steuerpflichtige und Ehegatten über-
flüssig. Während nämlich beim Proportionaltarif allein durch eine 
kräftige Anhebung der Freibeträge die notwendige steuerliche Scho-
nung der unteren Einkommensschichten erreicht werden kann, erfolgt 
das im Progressionstarif bereits durch einen entsprechend niedrigen 
Tarifbeginn. Außerdem wird dadurch vermieden, daß die ungerecht-
fertigten steuerlichen Vorteile der kinderlos Verheirateten außer 
durch Splitting auch noch durch die Freibeträge weiterhin vergrößert 
werden. Vor allem aber gelingt es dadurch zu verhindern, daß der 
Spielraum für Steuerermäßigung für Kinder noch weiter eingeengt 
wird. 

Ein Absinken der realen Ermäßigungsbeträge für Kinder läßt sich 
allerdings bei Beibehaltung des Systems der Freibeträge auch dann 
nur dadurch erreichen, daß die Freibeträge für Kinder weiter kräftig 
angehoben werden. Man wird hierbei davon ausgehen müssen, daß 
die Freibeträge für Steuerpflichtige und Ehefrauen einerseits und die 
für Kinder andererseits nicht miteinander vergleichbar sind. Die 
ersteren beziehen sich auf Personen, die für sich selbst sorgen bzw. in 
Arbeitsgemeinschaft miteinander leben, die letzteren auf solche, die 
von Dritten und auf Kosten Dritter unterhalten werden. Die Frei-
beträge der ersteren beziehen sich also auf verfügbares Einkommen, 
von dem ein entsprechender Teil steuerfrei bleibt, die der letzteren 
bewirken lediglich, daß ein Steuerpflichtiger mit Kindern im Ver-
gleich mit einem Steuerpflichtigen ohne Kinder um gewisse Prozent-
sätze der Freibeträge steuerlich entlastet wird. Selbst wenn ein solcher 
Freibetrag in dem Teil des Einkommens wirksam wird, der steuerlich 
sehr hoch, beispielsweise mit 50 vH belastet ist, mindert sich der Ver-
fügungsbetrag des Steuerpflichtigen mit Kindern erheblich gegenüber 
dem, der nicht für Kinder bzw. für weniger Kinder zu sorgen hat. 
Ganz besonders aber ist das dann der Fall, wenn der Freibetrag nur 
in niedrigen Progressionsstufen bzw. nur teilweise zur Geltung kommt. 
In diesem Fall ergeben sich bei der derzeitigen Regelung minimale 
Steuernachlässe für Kinder, häufig nur im Betrage von wenigen 
D-Mark oder gar Pfennigen. Das bedeutet aber, daß nahezu der ge-
samte oder gar der gesamte Unterhalt der Kinder vom Steuerpflich-
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tigen allein getragen werden muß. Die begriffliche Gleichsetzung der 
Freibeträge für Kinder und für Steuerpflichtige bzw. Ehegatten führt 
also zu einer völlig unterschiedlichen Bewertung, weil sie auf einer 
wirklichkeitsfremden Auslegung des Begriffes der steuerlichen Lei-
stungsfähigkeit beruht. 

Es sollte daher mit aller Gewissenhaftigkeit geprüft werden, ob es 
sich nicht empfiehlt, die 1945 durch Kontrollratsbeschluß erzwungene 
Regelung der Kinderermäßigung über Freibeträge zu verlassen und 
wieder zu der altbewährten Methode des deutschen Steuersystems 
zurückzukehren. Bei dieser wurden die Kinderermäßigungen nicht 
durch Anrechnung von Freibeträgen auf das Einkommen indirekt, und 
das heißt mit vagem und wechselndem Ergebnis, bewirkt, sondern ge-
trennt berechnet und unmittelbar von der Steuer abgezogen. Das ge-
stattete eine wesentlich stärkere Berücksichtigung der Kinder. Zwar 
wird es bei der verschlechterten Stellung der Personensteuern im 
jetzigen deutschen Steuerrecht — ihr Anteil ist von 60 vH auf 40 vH 
des Gesamtsteueraufkommens zurückgegangen — nicht möglich sein, 
sofort ausreichende Kinderermäßigungen einzuführen. Immerhin 
könnten ohne Schwierigkeiten die Ermäßigungssätze je Kind auf etwa 
6—8 vH des nach Abzug der Einkommen- bzw. Lohnsteuer verblei-
benden Nettoeinkommens gebracht werden, wodurch sich auch in den 
unteren Einkommensstufen ein nahtloser Anschluß an die Kinder-
gelder erreichen ließe. 

Auf diese Weise könnte die Steuerpolitik wesentlich mehr als bis-
her dazu beitragen, für die Kinderfamilie soziale Voraussetzungen 
zu schaffen, die es ihr gestatten, nicht nur ihre Pflichten für das leib-
liche Wohl der Kinder zu erfüllen, sondern ihnen auch eine Teilnahme 
am kulturellen Leben der Nation zu ermöglichen. Wesentlich mehr 
wird sich durch die hier vorgeschlagenen Maßnahmen vorderhand nicht 
erzielen lassen. Die Aufgabe, der Kinderfamilie in der Eigentums-
politik den ihr gebührenden Rang zuzuweisen, bedarf daher beson-
derer Maßnahmen. 

b) D i e N e u g e s t a l t u n g d e r E i g e n t u m s v e r h ä l t n i s s e 

Die ungünstige Eigentumsschichtung unserer Gesellschaft — riesige 
ererbte Vermögen in den Händen weniger sog. „alter Familien", nicht 
minder umfangreiche anonyme Besitztitel zur Verfügung einer klei-
nen, in Industrie und Handel führenden Schicht und eine verhältnis-
mäßig schmale Schicht mittelständischen Bürger- und Bauerntums, 
denen der überwiegende Teil des Volkes als besitzlose oder doch 
nahezu besitzlose Masse gegenübersteht — wird von namhaften Ge-
lehrten als Restbestand historischer Verhältnisse gedeutet (28). Da-

(28) Erich P r e i 8 e r , Die Zukunft unserer Wirtschaftsordnung, Göttingen 1955, 
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nach sollen die ungleichen Eigentumsverhältnisse der Gegenwart noch 
Nachwirkungen feudaler Herrschafts- und Rechtszustände sein, die in 
dem großen Emanzipationsprozeß zu Anfang des 19. Jahrhunderts 
nicht beseitigt, sondern nur in eine andere Form überführt wurden. 
Das heutige Besitzeinkommen habe demzufolge überwiegend den Cha-
rakter einer Feudalrente, der Besitz selbst den Charakter einer Macht-
position, und das Prinzip der Einkommensverteilung laute deswegen 
nicht: „Jedem nach seiner Leistung", sondern: „Jedem nach seiner 
Machtposition" (29). Dabei sei das entscheidende Problem nicht das 
Besitzeinkommen als solches, sondern seine Verteilung bzw. die Ver-
teilung des Eigentums in der Gesellschaft nach dem Charakter eines 
Quasi-Monopols. Das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit verlangt nach 
dieser Auffassung kategorisch die Aufhebung der klassenbildenden 
Scheidung von Besitz und Nichtbesitz (30). Dazu müssen die Mono-
pole beseitigt und die Quasi-Monopole durch breite Bildung eines allen 
strebsamen Menschen zugänglichen Klein- und Mittelbesitzes durch-
brochen werden. Der Erwerb von Besitz in diesem Sinne „meint 
materiellen Rückhalt schlechthin, vor allem die Verfügung über ein 
Objekt persönlicher Herrschaft, das eine ein wirtschaftlicher, das 
andere ein psychologischer Faktor der Freiheit" (31). 

Die historische Erklärung der Besitzungleichheit, die These „die 
Marktwirtschaft hat eine in Besitzklassen geschiedene Gesellschaft vor-
gefunden, nicht geschaffen" (32), führt also zu der rückwärts gerich-
teten Forderung, aus der Vergangenheit überkommenes Unrecht 
wieder gut zu machen. 

Sicher ist an dieser These etwas Wahres, aber sie erschöpft nicht 
den Sachverhalt in seiner ganzen Tiefe; denn nach den statistischen 
Daten über den Zusammenhang von Wirtschaftsweise und Genera-
tionsweise (33) kann nicht mehr zweifelhaft sein, daß die Marktwirt-
schaft auf einem Wege, der nichts mit persönlicher Leistung zu tun 
hat, die Besitzungleichheit nicht nur aufrecht erhält, sondern noch 
ständig weiter verschärft. Auf der anderen Seite hat aber erst die 
Marktwirtschaft Chancen für eine Überwindung des unheilvollen Zu-
standes der Armut geschaffen, die nur bisher nicht genutzt wurden. Es 
bedarf dazu, wie wir sehen werden, einer entschlossenen Abwendung 

S. 17 ff.; S. 27 ff.; S .36f f . ; Wilhelm R ö p k e , Die Gesellschaftskrise der 
Gegenwart, 5. Aufl., Erlenbach-Zürich 1948, S. 182 ff.; Georg W e i s s e r , 
Handbuch der Soziologie, hrsg. v. Werner Ziegenfuß, a.a.O., S. 1065 ff. 

(29) E r i c h P r e i s e r , a.a.O., S. 22. 
(30) Desgl., S. 23. 
(31) Desgl., S. 32. 
(32) Desgl., S. 13. 
(33) Karl F r e u d e n b e r g , a.a.O., S. 31. 
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von der Vergangenheit und einer Konzentration der Kräfte auf die 
Gestaltung der künftigen Entwicklung. 

Ausgangspunkt hierfür muß folgende Überlegung sein: Im gegen-
wärtigen Zeitpunkt weisen alle Anzeichen darauf hin, daß der Mensch 
nicht mehr fähig ist, die von der Marktwirtschaft entbundenen ge-
waltigen technischen Energien und Wirkmöglichkeiten ökonomisch zu 
bewältigen. Die gleiche Desintegration, die wir im Verhältnis von 
ökonomischem System und biologisch-generativem Verhalten, von 
Wirtschafts- und Bevölkerungsweise feststellen mußten, besteht auch 
zwischen Technik und Ökonomik. 

Die Technik erobert in gewaltigem Zugriff ein Gebiet nach dem 
anderen und überflutet die Volkswirtschaft mit ständig neuen und 
vollkommeneren Gütern, obwohl die gleiche Volkswirtschaft nicht in 
der Lage ist, durch einen systematischen und geordneten Sparprozeß 
das notwendige „Kapital" aufzubringen, das sie als konkrete Geld-
summe und Rechengröße für die Assimilation der den Güterstrom 
hervorbringenden Produktionsmittel benötigt. Alle Versuche, die 
Geldmenge mit der Gesamtgütermenge — d. h. also Konsumgütern 
u n d Produktionsmitteln — in Einklang zu bringen, führten bisher 
immer nur zu einer erhöhten Nachfrage nach Konsumgütern, während 
die dringend notwendige Erhöhung der Sparquote und des Kapital-
angebotes weit hinter dem Erforderlichen zurückblieb. 

Die unentbehrliche automatische Bildung neuen „Kapitals" mußte 
also zwangsläufig über erhöhte Konsumgüterpreise auf dem Wege 
der Selbstfinanzierung der Unternehmungen erfolgen. Das hat zur 
Folge, daß die Reichen noch reicher, die Armen noch ärmer werden, 
ein Zustand, der durch großzügige Abschreibungen auch heute nur 
notdürftig verschleiert wird. Denselben Effekt hat die produktive 
Kapitalschöpfung als Vorfinanzierung künftiger Ertragschancen. 

Die öffentliche Hand hat es nicht an Versuchen fehlen lassen, über 
steuerbegünstigtes Sparen, Wertpapier sparen und Sonderausgaben die 
Kapitalbildung außerhalb der Unternehmungen tatkräftig zu fördern. 
Jährlich werden Milliardenbeträge für dieses Ziel ausgeworfen, aber 
der Erfolg ist mehr als dürftig. Er muß dürftig bleiben, solange kein 
grundsätzlicher Unterschied zwischen Sparen als Konsumverzicht der 
verdienenden Generation zugunsten der nachfolgenden Generation 
und Sparen als Konsumaufschub innerhalb des individuellen Lebens-
ablaufes gemacht wird. Der weitaus größte Teil der genannten Maß-
nahmen diente aber bisher der zweiten Aufgabe. Dadurch konnte es 
überhaupt nicht zu einer echten Förderung der Kapital- und Eigen-
tumsbildung kommen; denn solange die ausgeworfenen Geldmittel vor-
wiegend dazu dienen, Konsumausgaben lediglich um einige Jahre auf-
zuschieben, damit sie dann mit erheblichem individuellen Gewinn nach-
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geholt werden können, besteht der Erfolg auch lediglich darin, daß 
man in ein Faß ohne Boden schöpft. Es handelt sich dabei um einen 
echten Circulus vitiosus, der nur durch einen kühnen Griff durch-
brochen werden kann. Die Maßnahmen zur Kapital- und Eigentums-
bildung müssen dort angesetzt werden, wo sie nicht immer wieder 
durch entgegengesetzte Tendenzen unterlaufen werden können. Das 
aber ist nur dann möglich, wenn sie auf die Zukunft gerichtet werden 
und als „Kindersparen" gleichzeitig dem Aufbau produktiver Ver-
mögen für die nachfolgende Generation dienen. Hierfür gilt in be-
sonderem Maße, daß, wie erst unlängst von neoliberaler Seite aus-
führlich begründet wurde, eine Verbesserung der Vermögensstruktur 
ohne „Subventionen bei dem Erstaufbau eines Minimalvermögens" 
nicht denkbar ist (34). 

Vermutlich wird man auf diese Weise mit einem Bruchteil der 
bisherigen Aufwendungen auskommen und ein Vielfaches an Effekt 
erzielen. 

Der Grundstock des Kindersparens muß durch eine Einzahlung des 
Bundes auf ein Konto gebildet werden, das bei der Geburt eines jeden 
Kindes mit Sperrfrist bis zum vollendeten 21. Lebensjahr angelegt 
wird. Bei einer Höhe der Einzahlung von 1000 DM beträgt der jähr-
liche Finanzbedarf nur etwa 750 Mill. DM. 

Auf dieses Konto sollten ferner für alle Kinder bis zu 18 Jahren, 
die wenigstens ein Geschwister haben, jährlich' Gutschriften aus der 
elterlichen Einkommen- bzw. Lohnsteuer erfolgen, wobei für Kinder 
mit einem Geschwister je 10 vH, mit zwei Geschwistern je 12,5 vH, 
mit drei und mehr Geschwistern je 15 vH angemessen wären. Dabei 
muß ein Mindestbetrag, der auch bei Steuerfreiheit der Eltern ge-
leistet wird, und ein Höchstbetrag, der nicht zu niedrig bemessen 
werden dürfte, gelten. 

Um auch ausreichende Anreize für freiwillige Einzahlungen der 
Eltern usw. auf das Sperrkonto zu schaffen, müßten der bedeutend 
längeren Blockierung als bei anderen steuerbegünstigten Sparverträ-
gen entsprechend höhere Steuerbegünstigungen bzw. Sparprämien ge-
währt werden. Gegegebenenfalls müßten derartige Vergünstigungen 
nach Ablauf der Frist, die für die Blockierung anderer steuerbegün-
stigter oder prämiengeförderter Ersparnisse gilt, für die persönlichen 
Ersparnisse der Kindersparkonten erneut gegeben und das so oft 
wiederholt werden, wie das Konto besteht. 

Bei vorzeitigem Tod des Kindes sollte der Grundstock zugunsten 
der Elli-Heuss-Knapp-Stiftung (Müttererholungswerk) verfallen, wäh-

(34) Norbert K 1 o t e n , Finanzpolitik, Eigentumspolitik und Vermögensbildung, 
ORDO-Jahrbuch 1957, S. 199 ff., insbes. S. 210. 
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rend der übrige Bestand mit Sperrfrist bis zu dem Zeitpunkt, an dem 
das Kind 21 Jahre alt geworden wäre, an die Erben fällt. 

Die Freigabe bei Vollendung des 21. Lebensjahres sollte an be-
stimmte Verwendungszwecke, wie Beschaffung von Heiratsgut, Exi-
stenzgründung, Studienfinanzierung, Eigenheimbau und dgl. gebunden 
werden. Eine bindungslose Freigabe sollte erst mit Vollendung des 
30. Lebensjahres erfolgen. Bis dahin bzw. bis zur vorherigen In-
anspruchnahme hätten die Grundsätze des steuerbegünstigten bzw. 
Prämiensparens weiter zu gelten. 

Mit Ausnahme der Grundstockstiftung sollten alle anderen Bedin-
gungen sofort für alle Kinder und Jugendlichen bis zum vollendeten 
18. Lebensjahr Anwendung finden. Bei einem Mindestbetrag von jähr-
lich 50 DM für alle Konten des Kindersparens und einem Höchst-
betrag in zehnfacher Höhe im Falle der Gutschrift elterlicher Ein-
kommen» bzw. Lohnsteuern würde es sich dabei maximal um einen 
Finanzierungsaufwand von jährlich 750 Mill. DM handeln. 

Alle Sparkassen, unter Umständen auch private Lebensversiche-
rungen, müßten zur Einrichtung der Konten des Kindersparens be-
rechtigt sein. 

Den Sparkassen und Lebensversicherungen würde durch das Kin-
dersparen im Laufe der nächsten beiden Jahrzehnte ein langfristig 
verfügbares Sparkapital zuwachsen, das auf mindestens 45 Mrd. DM 
geschätzt werden kann. Diese Institute wären damit ohne weiteres in 
der Lage, die Lücke auszufüllen, die seit der Reform der Renten-
versicherung mit dem Ausfall der Rentenversicherungsträger als 
Kapitalsammelstellen aufgerissen ist. Da die Summe von 45 Mrd. DM 
die Reservebildung der Rentenversicherungsträger bei weitem über-
steigt, könnte damit ganz grundsätzlich ein Kristallisationspunkt für 
die Sanierung des langfristigen Kapitalmarktes geschaffen werden. 
Dazu kommt als weiteres Positivum, daß Kapitaleigner nicht mehr 
Verwaltungsgremien einiger weniger anonymer Rieseninstitute sind, 
sondern die Gesamtheit der vor dem Eintritt ins Berufsleben stehen-
den jungen Generation, während die Verfügung durch das große Netz 
der Sparkassen in denkbar hohem Maße differenziert und unterteilt 
ist. Das wesentlich Neue aber besteht darin, daß dieses Sparkapital 
nicht dazu dient, in der unproduktiven Phase des Lebensabends auf-
gezehrt zu werden, sondern daß es der aktiven jungen Generation 
jenen materiellen Rückhalt geben wird, den sie als „wirtschaftlichen 
und psychologischen Faktor der Freiheit" (35) benötigt. 

Selbst wenn ein Teil der jungen Menschen trotz des Einbaues von 
Sicherungen, wie sie oben angedeutet wurden, versucht sein sollte, die 
Ersparnisse leichtfertig zu verschleudern, was vor allem unter dem 

(35) Erich P r e i s e r , a.a.O., S. 32. 
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Einfluß unvernünftiger Eltern möglich sein könnte, so würde dadurch 
der Gesamterfolg kaum beeinträchtigt werden können; denn bei der 
Mehrzahl sind auch heute noch die in der Sorge um die Familie wur-
zelnden Spar- und Besitztriebe ausreichend entwickelt und bedürfen 
nur der Ausrichtung auf ein sinnvolles Ziel. Allerdings wäre erforder-
lich, daß die ganze Aktion von einer systematischen Unterrichtung und 
Aufklärung der Öffentlichkeit durch Staat und Sparinstitute begleitet 
wird. Dem Kinde und noch mehr dem Jugendlichen muß immer wieder 
ins Bewußtsein gerückt werden, daß er nie ein besitzloser Proletarier 
und nie ganz abhängig von seinem jeweiligen Tagesverdienst sein wird, 
wenn er einigermaßen die ihm gebotenen Chancen wahrnimmt. 

Das Risiko des Staates ist bei der gesamten Aktion wesentlich 
kleiner als bei allen bisherigen Methoden zur Förderung der Kapital-
bildung. Zum ersten Male wäre der Staat auch völlig gegen den Vor-
wurf gesichert, daß er lediglich einseitige Begünstigungsmaßnahmen 
für eine Minderheit betreibe. Die bisherige Umkehr des Prinzips 
„Jeder nach seiner Leistung" in das Gegenprinzip „Jeder nach seiner 
Machtposition" hätte ein für allemal ein Ende. 

c) K l e i n e s o z i a l e K o r r e k t u r e n 
Einkommensgestaltung und Eigentumsbildung sind die wichtigsten 

Elemente eines Ausgleiches der Familienlasten. Aber das Problem ist 
damit nicht erschöpft. Es ist vielmehr dringend notwendig, auch eine 
Reihe kleinerer Korrekturen dort vorzunehmen, wo die Kinderfamilie 
heute in vielfacher Beziehung schwer benachteiligt und dadurch an der 
Entfaltung ihrer Kräfte und der Erfüllung ihrer Aufgaben be-
hindert ist. 

Da sind beispielsweise die Sonderausgaben im Einkommen-Steuer-
recht. Durch erhöhte Sonderausgaben soll der Familie Gelegenheit ge-
geben werden, höhere Ersparnisse als Alleinstehende und Kinderlose 
steuerrechtlich geltend zu machen. Aber der größte Teil der Familien 
ist nicht einmal in der Lage, kleinere Ersparnisse zurückzulegen, weil 
die Sorge für die Kinder ihre ganze Wirtschaftskraft in Anspruch 
nimmt. Vielfach könnten jedoch größere Ersparnisse dann gemacht 
werden, wenn die Sorgepflicht für die Kinder beendet ist. Dann gelten 
aber wiederum die erhöhten Sätze für die Sonderausgaben nicht mehr. 
Die formale Gleichberechtigung in bezug auf die Sonderausgaben für 
Kinderlose, Kinderarme und Kinderreiche führt also zu einer ekla-
tanten Rechtsungleichheit, die nur dadurch behoben werden kann, daß 
die Sonderausgabensätze für Kinder über die Zeit der Sorgepflicht 
für die Kinder ausgedehnt werden, am besten lebenslänglich bestehen 
bleiben. Erst dann würde aus der formalen eine echte Gleichberechti-
gung und eine Möglichkeit der Vermögensbildung werden. 
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Besonders wichtig sind ausgleichende Maßnahmen zur Herstellung 
echter Startgleichheit zwischen Kindern mit Geschwistern und Einzel-
kindern in der Berufsausbildung. Das Beispiel der Frankfurter Uni-
versität, wo zweieinhalbmal soviel Einzelkinder studieren, als der sta-
tistischen Wahrscheinlichkeit entsprechen würde, aber nur ein Viertel 
der Kinder mit vier und mehr Geschwistern (36), gibt in dieser Hin-
sicht außerordentlich zu denken. Eingehendere Erhebungen über diese 
Frage, auch an höheren Schulen, erscheinen dringend nötig. 

Ein echtes Problem des Lastenausgleiches im ureigensten Wort-
sinne stellt sich bei der mütterlichen Arbeitsleistung dar (37). Es ist 
wahrscheinlich überhaupt nur teilweise durch Einkommensausgleich 
zu lösen. Sicher wird die Mutter im einfachen Arbeitnehmerhaushalt 
auch bei mehreren Kindern in der Regel ihre gesamte Arbeit selbst 
leisten können, wenn sie nicht mehr wie heute zum Mitverdienen ge-
zwungen sein wird. Vielfach wird sie aber auch dann noch durch 
irgendwelche Zwischenfälle in Situationen kommen können, wo sie 
dringend der Hilfe bedarf. Ganz grundsätzlich reichen aber in Haus-
halten mit mehreren Kindern, die einem höheren kulturellen Niveau 
Rechnung tragen müssen oder wollen, die Kräfte einer einzelnen Frau 
bei weitem nicht für die anfallenden notwendigen Arbeiten aus. Die 
Verarmung des Haushaltes an Arbeitskräften läßt sich auch durch 
Technisierung nicht wettmachen. Dienstleistungen von Mensch zu 
Mensch sind nur in sehr begrenztem Maße durch Apparate ersetzbar. 
Die Hausfrau und Mutter kann also ihre Leistungsfähigkeit nicht in 
derselben Weise vergrößern und vervielfachen, wie das bei technischen 
Arbeiten der Fall ist. Solange die Beziehungen zwischen Hausfrau und 
Gesinde natural-wirtschaftlich und auf einem echten Fürsorge-Treue-
Verhältnis aufgebaut waren, kamen beide Teile auch bei nichtmarkt-
wirtschaftlich orientierten Löhnen zu ihrem Recht. Seitdem jedoch die 
Dienstleistungen im Privathaushalt nach vorwiegend erwerbswirt-
schaftlichen, rationalen Aspekten gewertet werden, sind sie so teuer 
geworden, daß sie von der durchschnittlichen Mehrkinderfamilie nicht 
mehr bezahlt werden können. 

Die Folge ist nicht nur eine kulturelle Verarmung des Familien-
lebens, sondern auch ein erschreckendes Nachlassen der erzieherischen 
Kraft der Familie. Weiterhin mangelt es aber auch den heranwachsen-
den jungen Mädchen an Gelegenheit, sich auf ihre späteren haus-
mütterlichen Pflichten vorzubereiten und sich in sie einzuarbeiten. 
Diese Verhältnisse sind also in jeder Beziehung höchst beklagens-
wert. Viele Mütter versuchen unter Einsatz ihrer ganzen Person der 

(36) Ferdinand 0 e t e r , Familie und Gesellschaft, a.a.O., S. 533 f. 
(37) Ferdinand 0 e t e r , Die Erwerbstätigkeit der Frau als soziologisches und 

gesundheitspolitisches Problem, Ärztliche Mitteilungen, Heft 26/1957. 
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Notlage Herr zu werden. Der Erfolg ist in der Regel nur der, daß 
sie mit ihren Kräften Raubbau treiben und vorzeitig altern (38). 
Häufig brechen sie sogar unter der Überlast bereits zu einem Zeit-
punkt zusammen, wo von ihnen noch hohe Leistungsfähigkeit erwartet 
werden müßte. 

Auch hier nützt es nichts, in romantische Träumereien zu ver-
fallen und Verlorenem nachzutrauern. Der Zeitgeist ist nicht nach 
einer Erneuerung alter patriarchalischer Treueverhältnisse angetan. 
Das junge Mädchen will sich nicht mehr einer fremden Frau persönlich 
unterordnen, obwohl es zu einer sachlichen Unterordnung unter die 
Bedingungen des modernen Arbeitslebens in Betrieb und Büro durch-
aus bereit ist. Wahrscheinlich wird aber ein großer Teil der jungen 
Mädchen ebenso bereit sein, ein bis zwei Jahre für das Ziel einer sorg-
fältigen und gewissenhaften Ausbildung zu opfern, um später für ihre 
eigenen Hausfrauen- und Mutterpflichten gerüstet zu sein. 

Es erscheint daher notwendig, unter sachkundiger und verantwort-
licher Leitung älterer und erfahrener Mütter Internate für junge 
Mädchen einzurichten, in denen diese systematisch für den Haus-
frauen- und Mutterberuf vorgebildet werden, wobei ein Teil der Aus-
bildung darin besteht, daß sie in Haushaltungen mit Kindern oder 
bei hilfsbedürftigen oder kranken Menschen Hauspflegedienste leisten. 
Audi diese Tätigkeit außerhalb des Internates müßte sehr sorgfältig 
gesteuert und überwacht werden, ohne daß es dabei zu einer Büro-
kratisierung kommen darf. Die schwierigste Aufgabe liegt wahrschein-
lich darin, entsprechend qualifizierte und erfahrene Frauen als Leite-
rinnen zu gewinnen, denen das erforderliche Maß Freiheit in der 
Einzelgestaltung gegeben werden kann. Auf jeden Fall wären vor 
Einleitung größerer Aktionen systematische Modellversuche erforder-
lich, die nur unter erheblicher finanzieller Unterstützung durch die 
öffentliche Hand erfolgversprechend durchgeführt werden können. 

Man muß einsehen, daß es hier um eine ganz bedeutende Aufgabe 
geht. Es gilt, wieder Verständnis dafür zu erwecken, daß sich das 
Leben nicht im bloßen Verdienen und Ausgeben von Geld erschöpft, 
daß es vielmehr einen wirklichen Sinn erst dann gewinnt, wenn die 
Menschen wieder bereit sein werden, sich gegenseitig zu dienen und 
Beschwernisse aus dem Wege zu räumen, wie es der Lehre Christi 
entspricht. Wenn diese Einsicht, die unter dem Einfluß des Industrie-
kapitalismus immer mehr dahingeschwunden ist, nicht wiedergewon-
nen wird, dann wird es selbst unter der Voraussetzung, daß alle tech-

(38) Otto S p e c k , Kinder erwerbstätiger Mütter, München 1956; "Wolfgang 
M e t z g e r , Die Grundmauern zu Froebels Haus. Blätter des Pestalozzi-
Froebels-Verbandes, Jahrg. 4 (1953), Heft 2, S. 34 f f . Ferdinand O e t e r , 
Überlastete Mütter. Zeitwende/Die neue Furche, 25. Jahrgang, Heft 7, 
S. 441 f f . 
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nischen Probleme bis auf das Vollkommenste gelöst werden, nur zu 
einem Rückfall in die schlimmste Barbarei kommen können. An-
zeichen hierfür lassen sich heute nicht nur in der Verarmung der 
Familie an Kulturgütern und an kultureller Gestaltungskraft fest-
stellen. Nicht minder schlimme Erscheinungen zeigen sich auch bei 
Krankenhäusern und caritativen Einrichtungen, die ihrer Aufgabe 
nicht mehr gerecht werden können, weil sie unter einem empfindlichen 
Schwesternmangel leiden; denn aus verständlichen Gründen sind sie 
einem Konkurrenzkampf mit der Marktwirtschaft, die ihnen die 
Arbeitskräfte wegnimmt, nicht gewachsen. Sicherlich ist auch hier eine 
erhebliche Vermehrung der sachlichen Mittel notwendig, aber sie muß 
von vornherein von dem Bewußtsein getragen werden, daß es um 
mehr als Materielles, nämlich um eine neue geistige Auffassung der 
sozialen Pflichten und Bindungen in einem echten Ordnungssystem 
geht. 

Die Finanzierung der unter b) und c) genannten Aufgaben kann 
auf dreierlei Weise sichergestellt werden. 

1. Die bisherigen unzweckmäßigen und unwirksamen Maßnahmen 
der Kapitalmarktförderung und der Eigentumsbildung müssen scharf 
beschnitten und nach Möglichkeit ganz beseitigt werden. Ebenso 
muß das System der Sonderausgaben, Werbungskosten, Abschreibun-
gen usw. usw. sorgfältig mit dem Ziele der Einsparung durchkämmt 
werden. 

2. Die in einer progressiven Gestaltung des Einkommensteuertarifs 
gelegene Chance wachsender Steuereinnahmen, die sich sowohl aus 
dem Ansteigen der Einkommen wie auch aus dem — an sich bedauer-
lichen, aber als Faktum bestehenden — Trend der Währungsverdün-
nung ergibt, darf nicht durch fortgesetzte Senkungen des Tarifes aus 
der Hand gegeben werden. 

3. Eine Streichung und Senkung indirekter Steuern, wie sie oben 
von mir befürwortet wiurde und die im long term dringend erforder-
lich ist, muß solange zurückgestellt werden, wie es die Finanzierung 
der unter b) und c) genannten Aufgaben erfordert. 

5. Schlußbetrachtungen 

Neoliberale Autoren haben wiederholt in heftiger Weise am Aus-
gleich der Familienlasten Kritik geübt. Soweit sich ihre Kritik auf das 
Methodische bezieht, haben sie mit aller wünschenswerten Klarheit 
eine Illusion zerstört: Die Illusion, daß es eine Methode geben könne, 
die auf der Grundlage eines sog. absoluten oder relativen Familien-
lohnes oder in Form von Leistungen aus Familienlastenausgleichs-
kassen der Notwendigkeit enthoben wäre, einen Teil der Bevölkerung, 
nämlich die Kinderlosen und die Kinderarmen, zu belasten, um die 
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Familien mit Kindern entlasten oder subventionieren zu können. 
Diese Vorstellung, die von phantasievollen Politikern noch heute ver-
treten wird, ist von ernsthaften Autoren nie geteilt worden. Ich selbst 
habe sie immer wieder mit größter Entschiedenheit zurückgewiesen 
und betont, daß es im Endeffekt völlig irrelevant sei, „ob der Aus-
gleich durch Abzüge von den Einkommenssummen der Kinderlosen 
und Kinderarmen oder durch Zulagen an die Kinderreichen aus einem 
durch Kollektivabzüge gewonnenen Sonderfond oder aber durch eine 
Kombination von Abzügen oder Zulagen bewerkstelligt wird. Die Ent-
scheidung, welcher Methode der Vorzug eingeräumt werden muß, 
sollte daher nur unter dem Gesichtspunkt der reinen Zweckmäßigkeit 
gefällt werden" (39). Diese Auffassung wird von Beckendorff be-
stätigt, der über die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Beiträge 
zu Familienausgleichskassen schreibt: „Im politischen Tageskampf 
glaubt man, daß eine solche Mehrbelastung der Unternehmungen 
außerhalb des ,Preisinteresses6 liege. Das ist sicherlich insofern zu-
treffend, als die nach bestehenden Verhaltensnormen ablaufende 
Preisbildung diese Belastung nicht sofort in die Preise eingehen läßt. 
Erst die nächste Korrektur der Produktionsmittel- oder Produkt-
preise — heute fast ausnahmslos durch nicht unmittelbar kontrollier-
bare Geldwertänderungen oder Qualitätsvariationen der Güter durch-
geführt — bringt die Einbeziehung dieser und anderer Preisänderungs-
momente" (40). 

Leider haben es die Kritiker aber überall dort, wo sie sich mit 
der grundsätzlichen Seite des Ausgleiches der Familienlasten beschäf-
tigt haben, verabsäumt, die wissenschaftlichen Vorfragen zu klären. 
Sie sind insbesondere bei der Betrachtung der bevölkerungssoziolo-
gischen Probleme nicht über Allgemeinplätze hinausgekommen. Eine 
kritische Würdigung des Generationenproblems fehlt überall. Die 
grundlegenden Zusammenhänge von Kulturverfassung und Familien-
struktur sind nirgends erkannt worden. Die Kritiker haben es ver-
absäumt, von klaren Wertbegriffen auszugehen und haben sich bei 
einer vorgeblichen Verteidigung von Kulturwerten, die nach ihrer An-
sicht durch einen Ausgleich der Familienlasten gefährdet sein würden, 
nicht gescheut, in der unpräzisesten Weise die verschiedenartigsten 
Werte ineinander zu schieben (41). 

Demgegenüber sind wir und mit uns die wissenschaftlichen Ver-
treter der Forderung nach Ausgleich der Familienlasten immer davon 

(39) Ferdinand O e t e r , Der Ausgleich der Familienlasten, Volksgesundheits-
dienst, Zeitschrift zur Fortbildung der im Gesundheitsdienst tätigen Kräfte, 
Hamburg, 2. Jahrg., Heft 1, 1951, S. 275. 

(40) Helmut B e c k e n d o r f f , Ausgleich der Familienlasten? Berlin 1953, S. 59. 
(41) Hans W i l l g e r o d t , a.a.O., insbes. S. 135, S. 139 ff., S. 145 ff., S. 151, 

S. 153 ff., S. 159, S. 165 ff., S .170f . 
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ausgegangen, daß ganz bestimmte Werte unserer Kultur ohne diesen 
Ausgleich gefährdet, ja verloren sind, und daß infolge des Allzusam-
menhanges alles Geschehens genau geprüft werden muß, welche Werte 
unter allen Umständen erhalten werden müssen. Für die Erhaltung 
dieser Werte muß gegebenenfalls auch die Verletzung anderer, als 
minder bedeutsam erachteter in Kauf genommen werden. Auch dar-
über ist nie der geringste Zweifel gelassen worden. Nach unserer Auf-
fassung kann das Problem, um das es hier geht, niemals durch ein 
Vorbeischleichen an Werten, sondern nur durch eine klare Stellung-
nahme gelöst werden, wobei es nicht um eine „mittlere Linie" geht, 
die nach Max Weber „um kein Haarbreit mehr wissenschaftliche 
Wahrheit als die extremsten Parteiideale von rechts oder links" (42) 
ist; denn der Ausgleich der Familienlasten ist keine willkürliche Ara-
beske, die zusammen mit anderen Emblemen des sozialen Fort-
schrittes an die Fassadenpracht des Gebäudes der sozialen Markt-
wirtschaft angeheftet werden könnte. Der Ausgleich der Familien-
lasten ist vielmehr der Preis, den wir für die Erhaltung unserer 
Kultur zu zahlen bereit sein müssen. Er ist ein moderner Ausdruck 
des wirtschaftlichen Grundprinzips, nach dem unsere gesamte Kultur 
von vornherein angelegt und angetreten ist, dessen zeitweise Preis-
gabe diese Kultur an den Rand des Abgrundes gebracht hat und 
dessen klare Anerkennung und zielbewußte Verfolgung sie allein vor 
dem weiteren Verfall zu retten vermag. 

Vom Standpunkt marktwirtschaftlicher Systematik aus ist der Aus-
gleich der Familienlasten eine völlig konforme Maßnahme; denn nach 
Röpke widerspricht es in keiner Weise der Marktwirtschaft, „wenn 
der Staat mit den ihm zur Verfügung stehenden Zwangsmitteln (ins-
besondere mit Hilfe der Besteuerung) zum Zwecke der gleichmäßi-
geren Distribution eine Umschichtung der Eigentumsverhältnisse vor-
nimmt. Tatsächlich besteht ein großer Teil der öffentlichen Finanz-
wirtschaft heute in einer solchen fiskalischen Distributionspolitik" (43). 
Derselbe Autor fordert weiter, „daß dem Proletarier sein materielles 
Hauptmerkmal, nämlich die Besitzlosigkeit, genommen und ihm so 
die Möglichkeit gegeben wird, den Grad von relativer Unabhängigkeit, 
Sicherheit, Familiensinn und Kontinuitätsgefühl zu erwerben, den nur 
das Eigentum gewähren kann" (44). 

Dieser von der sozialen Marktwirtschaft bisher erfolglos ange-
strebte Wandel unserer Gesellschaftsform hat neben geistigen eine 
einzige materielle Voraussetzung: Den Ausgleich der Familienlasten 
in einer Form, die sich durch eine souveräne Beherrschung der markt-
wirtschaftlichen Methoden auszeichnet. 
(42) Max W e b e r , a.a.O., S. 306. 
(43) Wilhelm R ö p k e , a.a.O., S. 306. 
(44) Desgl., S. 354. 

Schindlers Jahrbuch 7 8 , 2 7 
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